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Editorial 

„Diejenigen Kaufleute, die gut vorausplanen, erwerben große Reichtü-

mer. Die anderen, die dazu nicht in der Lage sind, gehen Bankrott.“ 

(Mayer Amschel Rothschild, deutscher Bankier 1744-1812) 

Zu den wichtigsten Aufgaben eines Unternehmers gehört es, über den 

Tag hinaus zu denken und dabei Visionen und Ziele für das Unterneh-

men zu formulieren. Bei mittelständischen Mandanten fällt oft dem 

Steuerberater diese planerische Aufgabe zu, nicht zuletzt deswegen, 

weil er über das notwendige Fachwissen und das erforderliche Hand-

werkszeug verfügt. Der Steuerberater wird damit zu einem nicht weg-

zudenkenden Teil des Zukunfts- und Vorsorgemanagements; und nicht 

selten stellt gerade er die Weichen für das ruhige Gewissen seiner Man-

danten. 

Nach meinen Erfahrungen aus den DATEV-CHEF-Seminaren gelingt es 

bislang aber nur wenigen Kollegen, diesen planerischen Auftrag der 

Mandanten auch kanzleistrategisch umzusetzen und ausreichend er-

folgswirksam zu nutzen. Jeder Steuerberater war schon mit Prognose- 

und Planungsfragen konfrontiert. Diese Beratungsleistungen werden 

aber von den Mandanten meist nicht regelmäßig nachgefragt und wenn 

der Mandant doch von sich aus auf seinen Berater zugeht, dann wird 

die Fragestellung meist als Individuallösung und nicht als Kanzleikon-

zept gelöst.  

Woran liegt es, dass viele unter uns Steuerberatern die Beratungsleis-

tung „Planung“ zu wenig nutzen und, bildlich formuliert, sich die But-

ter vom Brot nehmen lassen? Warum gestalten wir Steuerberater die 

Zukunft unserer Mandanten nicht mit? Denn deren Planungsrechnung 

wird kommen, mit oder ohne unser Zutun! 



In diesem Buch werde ich Ihnen meine in den letzten Jahren gemachten 

Erfahrungen auf dem Weg zu einem Berater in Zukunftsangelegenhei-

ten darstellen. Dabei geht es mir darum, Ihren Blickwinkel bezüglich 

der Planungsanlässe zu erweitern und Ihnen das notwendige Experten-

wissen über Planungstechnik und Planungswerkzeuge zu vermitteln. 

Dabei versteht sich das Buch als Leitfaden, der darauf fokussiert ist, die 

Unternehmensplanung mit Hilfe der DATEV-Programme in Ihrem Bera-

tungsalltag umzusetzen. Insofern kann das Buch auch als Lehrgrundla-

ge für Ihre Mitarbeiter und später als Nachschlagewerk in Ihren Kanz-

leien dienen. 

Gegenstand dieses Buchs ist die Unternehmensplanungsrechnung. Der 

zu schildernde Beratungsansatz lässt sich aber leicht auf die Vielzahl 

der anderen Planungsaufgaben des Steuerberaters übertragen. Aus mei-

ner Sicht stellt die Unternehmensplanungsrechnung nämlich nur einen 

Teilbereich des gesamten Planungsauftrages eines modernen, fort-

schrittlich denkenden Steuerberaters dar. So sind einerseits die Grenzen 

zur privaten Finanz- und Vermögensplanung je nach Rechtsform flie-

ßend; andererseits wird sich bei den interessierten Mandanten nach 

einer erfolgreichen Einführung der Unternehmensplanungsrechnung 

erfahrungsgemäß schnell eine Nachfrage nach Beratungskonzepten auf 

privater Ebene einstellen.  

Mit Ihrer Hilfe werden Ihre Mandanten schnell erkennen, dass die Ant-

worten auf deren finanziellen Sorgen und Nöte aus der Zukunft kom-

men und nicht aus der Vergangenheit. Also, machen Sie sich und Ihre 

Mandanten fit für die Zukunft durch Planung! 

 

 

Ulm, im Dezember 2007 Günter Augustin 
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Abbildung 7: Die 10 häufigsten Schwachstellen von Steuerberater-Planungen 

Nach den Erfahrungen des Autors als Referent in den DATEV-CHEF-
Seminaren haben einige der teilnehmenden Steuerberatungspraxen 
schon vereinzelt Unternehmensplanungsrechnungen erstellt. Dabei 
erstaunt es nicht, dass in der auf die Steuerdeklarationsberatung fokus-
sierten heutigen Beraterpraxis erhebliche planerische Entwicklungslü-
cken erkennbar sind. Statistisch ausgedrückt sind meist gleichzeitig 
mehrere der folgenden 10 Schwachstellen zu erkennen: 
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1. Keine konkrete Formulierung des Beratungsauftrags: Vielfach 
schließen die Steuerberater keinen schriftlichen Beratungsvertrag 
ab, in dem die Beratungsziele und der Auftragsumfang möglichst 
detailliert festgehalten werden. Durch eine schriftliche Auftragsbe-
schreibung lässt sich mit großer Sicherheit eine Erwartungslücke 
zwischen Mandanten und Steuerberater vermeiden; also ein Ausei-
nanderklaffen hinsichtlich derjenigen Dinge, die der Steuerberater 
aus Sicht des Mandanten hätte tun sollen und derjenigen Leistun-
gen, die der Steuerberater dann tatsächlich erbringt. Ungeachtet 
dessen lässt sich auch das (Tabu-)Thema Honorar und die Be-
schränkung von Haftungsrisiken mit einem Beratungsvertrag oder 
zumindest einer schriftlichen Auftragsbestätigung besser bewälti-
gen (íKapitel 4.8). 

Beispiel: Für Zwecke der Prolongation einer Kreditvereinbarung „ver-
langt“ ein Kreditinstitut die Vorlage eines Businessplans. Der 
Steuerberater erwirbt ein Fachbuch zum Thema Businessplan 
und erarbeitet lehrbuchmäßig einen Geschäftsplan mit ausführ-
lichen Erläuterungen zum Unternehmen, Markt und Wettbe-
werb, Management und Organisation. Die verbale Umschreibung 
wird mit einer detaillierten Planungsrechnung vervollständigt. 
Der erforderliche Zeitaufwand und korrespondierend das Bera-
terhonorar sprengt jede Vorstellungskraft des Mandanten.  

Durch eine Auftragsbeschreibung hätte der Beratungsumfang 
möglicherweise auf die Erstellung der rein zahlenmäßigen Aus-
arbeitung mit einem kurz gefassten Prämissenbericht reduziert 
werden können. 

2. Fehlendes umfassendes Planungssystem: Die heutigen Steuerbe-
rater-Planungsrechnungen erfolgen häufig in Form von modifizier-
ten Erfolgsrechnungen auf Microsoft Excel-Basis. Der Vorteil dieser 
planerischen Ansätze liegt darin begründet, dass die Planerstellung 
quasi für jedermann möglich ist. Der entscheidende Nachteil ergibt 
sich aber daraus, dass die Microsoft Excel-lastigen Planungen in den 
seltensten Fällen alle vier Mindestbestandteile (Basisbilanz, Plan-
Bilanz, Plan-GuV und Plan-Kapitalflussrechnung) einer ordnungs-
gemäßen Planung umfassen und damit unvollständig sind  
(íKapitel 4.7). 
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Beispiel: Der betrachtete Steuerberater erstellt eine ausführliche Ertrags-
vorschaurechnung für einen Existenzgründer. Die Planerfolgs-
rechnung wird um nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Ab-
schreibungen und Bildung bzw. Auflösung von Ansparabschrei-
bungen korrigiert. Zahlungen für Investitionen und Tilgungen 
sowie Darlehensgewährungen werden ergänzend berücksichtigt. 

Diese Quasi-Planungen können die zukünftige Liquiditätsent-
wicklung meist nur zufällig erahnen und öffnen damit Tür und 
Tor für Regressansprüche. Rechnerisch korrekt kann eine Unter-
nehmensplanung nur durch ein integriertes Planungssystem 
dargestellt werden, das – ausgehend von einer Basisbilanz – alle 
Zukunftsprognosen in erfolgs- und zahlungswirksame Vorgänge 
separiert und die Ergebnisse in Form von Vermögens-, Erfolgs- 
und Liquiditätsrechnungen ausweist. 

3. Zu geringe Informationsbasis: Gerade die Zukunft kleiner Unter-
nehmungen wird von den Beratern oft schlicht geschätzt. Statt sys-
tematisch gewonnener und abgesicherter Erkenntnisse von Auf-
wand und Ertrag, werden oft subjektive Erwartungen und Wünsche 
angesetzt. Oft zeigt sich, dass das Planergebnis unrealistisch hoch 
ist. Der Detaillierungsgrad der Planungen ist dabei vielfach sehr ge-
ring und diese pauschalen Planwerte machen noch dazu gegenüber 
den Vergangenheitswerten nicht erklärbare Ergebnissprünge (íKa-
pitel 7).  

4. Fehlende Plausibilitätsüberprüfung: Schlimmer als eine zu pau-
schale Planung ist eine Planung, die weder durch einen internen 
noch einen externen Betriebsvergleich einer Verprobung unterzo-
gen wurde. Die vom Mandanten übernommenen Werte oder ge-
meinsam erarbeiteten Werte werden keinem Branchenvergleich un-
terzogen. Demnach werden auffällige Abweichungen auch nicht er-
läutert. Wenn doch, dann werden die Plausibilitätsüberlegungen in 
den Arbeitspapieren nicht dokumentiert (íKapital 7.3). 
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5. Primat der operativen Planung: Die Steuerberater-Planungs-
rechnungen sind meist kurz- bis mittelfristige Planungen für das 
kommende Geschäftsjahr und die darauf folgenden drei bis vier 
Jahre. Eine darüber hinausgehende langfristige bzw. strategische 
Planung ist vielfach nicht vorhanden. Langfristige Entwicklungsten-
denzen, gerade im Finanzierungsbericht, sind damit oft nicht er-
kennbar (íKapitel 8.2). 

6. Keine Alternativenbezogenheit: Die Zukunft des Mandanten-
Unternehmens kann zweifelsohne nicht vorhergesagt werden. Da-
her ist es in den meisten Planungsfällen notwendig eine Alternati-
venrechnung (Szenariorechnung) zu erstellen, um mögliche Varian-
ten der zukünftigen Entwicklung abzuklären. In vielen Steuerbera-
ter-Planungen liegt aber ein verkürzter Planungsansatz vor, d. h. der 
Steuerberater legt sich schon sehr früh auf eine Alternative der Zu-
kunft fest. Die Planung wird damit starr und unflexibel. Doch gera-
de die Flexibilität und Möglichkeiten der modernen Planungsrech-
nungssysteme werden von den Mandanten als echte Beratungsleis-
tung geschätzt. Durch die Präsentation mehrerer Varianten lernt der 
Mandant sein Unternehmen von mehreren Seiten kennen  
(íKapitel 3.1). 

Beispiel: Eine Planungsrechnung, bei der die einzelnen Absatzobjekte dif-
ferenziert nach Mengen und Wert aufgefächert werden, macht es 
möglich dem Mandanten die Auswirkungen unterschiedlicher 
Marktgegebenheiten aufzuzeigen. Wenn etwa die Zahlungsmo-
ral der Kunden abnimmt, können die Absatzpreise beispielswei-
se invers zum Zahlungsziel gestaltet werden. Mit der Absatzpla-
nung kann der Steuerberater den Grenzpreis bei einer Verlänge-
rung des Zahlungsziels um einen Monat errechnen. 

7. Fehlende oder unzureichende Dokumentation: Die Planungs-
rechnungen bestehen oft nur aus bloßen Wirtschaftlichkeits-
Berechnungen. Die Prämissen der Planung werden nicht oder un-
vollständig erläutert. Wenn ein Bericht erstellt wird, dann setzt er 
sich inhaltlich nur aus einem Tabellenteil zusammen, ein Text- bzw. 
Erläuterungsteil fehlt. Die Arbeitspapiere werden nur unzureichend 
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geführt und eine Dokumentation der Besprechungen mit Mandant 
und Dritten findet meist nicht statt (íKapitel 9). 

Beispiel: Ein Steuerberater erstellt eine Planungsrechnung für eine Bauun-
ternehmung. Die Debitorenlaufzeit wurde vom Mandanten mit 
einem Monat und damit zu kurz angegeben. Die Planung wird 
ohne Prämissenbericht erstellt; die Annahme über das Zah-
lungsziel geht somit unter. Der Mandant bestreitet später die 
Planung und dass er dem Berater ein derart unrealistisches Zah-
lungsziel genannt haben will. Die Bank will daher einen Finan-
zierungsschaden auf den Berater abwälzen. 

8. Schwachstellen bei der Plankontrolle und -anpassung: Einmal 
erstellte Unternehmensplanungen werden von vielen Steuerberatern 
nicht gepflegt und fortgeführt. Das in der Planung steckende Poten-
zial bleibt ungenutzt, weil die Planungen wörtlich in der Schublade 
verschwinden. Oft findet nicht einmal ein Soll/Ist-Vergleich statt. 
Dadurch gehen wertvolle Beratungsleistungen und mithin auch Be-
ratungshonorar verloren und das Vertrauen des Mandanten in die 
Sinnhaftigkeit der Planung sinkt (íKapitel 3.3). 

Beispiel: Ein Steuerberater erstellt eine Planungsrechnung. Anstatt die 
Planung ruhen zu lassen kann er viele Planungsfolgeleistungen 
oft schon gegen ein geringes Entgelt dem Mandanten offerieren, 
beispielsweise Vergleichs-BWA Soll-Ist, Controllingreport mit 
Planerreichung, Steuerhochrechnung, Wirtschaftlichkeitsanaly-
sen auf Gesamtunternehmensebene etc. 

9. Fokus auf Kreditinstitute gerichtet: Viele Planungsrechnungen 
werden ausschließlich für die Kreditinstitute erstellt. Wenn die Fi-
nanzbuchführungen nicht für das Finanzamt erstellt werden, so 
dienen die Unternehmensplanungen in erster Linie nicht den Kapi-
talgebern sondern dem Unternehmen. Die Integration der Planung 
in die Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens ist oft 
nicht ausreichend. In der Praxis ist der Mandant vielfach an der Er-
stellung der Planungsrechnung gar nicht oder nur unzureichend be-
teiligt. Wenn die Planung am so genannten grünen Tisch im Steuer-
büro erstellt wird, wird der Mandant sich mit ihr kaum identifizie-
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ren können, was wiederum seiner Motivation zur Erteilung weiterer 
Beratungsaufträge nicht förderlich sein dürfte. 

10. Zu niedrige Honorare: Die Erstellung einer Planungsrechnung ist 
eine in hohem Grad spezialisierte Beratungsleistung, die gewöhn-
lich nach Zeitaufwand honoriert wird. Viele Steuerberater wenden 
dabei nicht die üblichen Stundensätze für Unternehmensberatun-
gen an, sondern lassen sich mit den niedrigeren Zeitgebühren der 
Steuerberatergebührenordnung vergüten. Vielfach werden Pla-
nungsnebenleistungen, wie die regelmäßige Planungskontrolle, der 
Forecast und das Rollieren der Planung erst gar nicht vergütet 
(íKapitel 10). 
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